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1 Anlass und Aufgabenstellung 

1.1 Anlass 

Die Berger Rohstoffe GmbH ist Inhaberin der Bewilligung für die Lagerstätte Altenau. Momentan findet 

ein Abbau der Lagerstätte auf Grundlage eines im Jahre 2003 zugelassenen Rahmenbetriebsplanes auf 

einer Fläche von ca. 107 ha statt. Diese Fläche soll um ca. 210 ha erweitert werden, um das gesamte 

Potenzial der Lagerstätte möglichst auszunutzen. Ein Bahnanschluss an die im Osten verlaufende Bahn-

strecke soll eine Abfrachtung über den Gleisweg und somit eine Entlastung der Straßen sicherstellen.  

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabens  
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Gem. § 34 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) [1] bzw. Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-

RL) [2] sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken 

mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht 

unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Dabei ist nicht relevant, ob das Projekt direkt Flächen 

innerhalb des Natura-2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet einwirkt.  

In der FFH-Vorprüfung wird zunächst auf Grundlage vorhandener Unterlagen geklärt, ob es durch das 

Vorhaben prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebietes kommen kann. Sind 

erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, ist keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erfor-

derlich. Das erzielte Ergebnis ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Sind dagegen erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit auszuschließen, muss zur weiteren 

Klärung des Sachverhaltes eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG [1] durchgeführt wer-

den. Dabei gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz. Bereits die Möglichkeit einer 

erheblichen Beeinträchtigung löst die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung aus. 
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2 Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele  

2.1 Datengrundlage 

Die Informationen über das FFH-Gebiet DE 2935-306 „Elbe“ wurden den Steckbriefen des BfN (Bundes-

amt für Naturschutz) [3] und dem Standard-Datenbogen [4] entnommen. Die vorhandenen Daten sind für 

die Durchführung der FFH-Vorprüfung ausreichend. Zusätzliche Erhebungen sind nicht erforderlich.  

2.2 Beschreibung 

Das FFH-Gebiet „Elbe“ befindet sich in nordnordwestlicher Richtung zum Vorhaben. Der kürzeste Ab-

stand zum Vorhabensgebiet beträgt ca. 3 km in westliche Richtung. Es umfasst eine Fläche von 

1322,24 ha und erstreckt sich entlang der Elbe durch ganz Sachsen. Die Koordinaten sind (Gebietsmit-

telpunkt): 

- geographische Länge: 11,9581° 

- geographische Breite: 52,8856° 

Abbildung 2: Lage des Gebietes  (vgl. auch Anlage A 8.2.1) 
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Die naturräumliche Haupteinheit ist „Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland“ (D19) mit den Natur-

räumen „Elbsandsteingebirge“ (430), „Dresdener Elbtalgebiet“ (460), „Großenhainer Pflege“ (462) und 

„Elbe-Elster-Tiefland“ (881). 

2.3 Bestand an Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie 

- FFH-Lebensraumtyp 3270: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri 

p.p. und des Bidention p.p. 

- FFH-Lebensraumtyp 6120: Trockene, kalkreiche Sandrasen 

- FFH-Lebensraumtyp 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 

Stufe 

- FFH-Lebensraumtyp 6510: Magere Flachland-Mähwiesen 

- FFH-Lebensraumtyp 91E0*: Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

* prioritärer Lebensraumtyp 

2.4 Vorkommende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Säugetiere: 

- Castor fiber (Biber) 

- Lutra lutra (Fischotter) 

Amphibien: 

- Bombina bombina (Rotbauchunke) 

Fische: 

- Alosa alosa (Maifisch) 

- Aspius aspius (Rapfen) 

- Cobitis taenia (Steinbeißer) 

- Coregonus oxyrinchus (Nordseeschnäpel)* 

- Lampetra planeri (Bachneunauge) 

- Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) 

- Misgurnus fossilis (Europäischer Schlammpeitzger) 

- Petromyzon marinus (Meerneunauge) 

- Rhodeus sericeus amarus (Bitterling) 

- Salmo salar (Atlantischer Lachs) 

* prioritäre Art 
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2.5 Andere wichtige Arten 

Tabelle 1: Weitere Arten der Flora und Fauna (Auszug aus Standard-Datenbogen; unvollständig) [4] 

 

2.6 Güte und Bedeutung des Gebietes 

Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als „weitgehend naturnaher, fischartenreicher Strom, flussseiti-

ge Ergänzung der schon gemeldeten Gebiete besonders zur Komplettierung der Habitate für Fischarten, 

Otter und Biber im Gesamtverlauf der Brandenburgischen Elbe“ bezeichnet. Der Großteil (77 %) besteht 

aus Binnengewässern (stehend und fließend). 

2.7 Gefährdungen 

Vielfältige Gefährdungen gehen von Gewässerverbau und -verschmutzungen sowie Freizeitnutzung, 

Zersiedlung, Zerschneidung und Einwanderung von Neophyten aus [4].  

2.8 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Die Erhaltungsziele sind die Erhaltung und Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang I und der 

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie.  
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3 Beschreibung des Vorhabens sowie relevanter Wirkfaktoren 

3.1 Lage des Vorhabens 

Die Lagerstätte Altenau befindet sich rechtselbig östlich von Altenau im Landkreis Elbe-Elster in Bran-

denburg. Das Abbauvorhaben wird im Westen durch den Ortsteil Altenau (amtsfreie Stadt Mühlberg/Elbe) 

und im Osten von der Bahntrasse Jüterborg-Zeithain begrenzt. Die in Ost-West-Richtung gestreckte 

Form des Abbaugebietes hat eine durchschnittliche Länge von 2,2 km. Die Nord-Süd-Ausdehnung des 

bisher projektierten Abbaufeldes beträgt ca. 550 m, soll aber in beide Richtungen bis an die Grenzen der 

Bewilligung erweitert werden. (vgl. Abbildung 1) 

Die Entfernung zur Elbe beträgt ca. 3,5 km. Naturräumlich lässt sich der Tagebau in das Elbe-Elster-

Tiefland einordnen. Die Geländeoberfläche ist fast eben und liegt zwischen 90 und 93 m NN. 

3.2 Beschreibung des Vorhabens 

Inhaber der Bewilligung an der Lagerstätte ist die Berger Rohstoffe GmbH. Das Bewilligungsfeld hat eine 

Größe von ca. 266,3 ha. Die Rohstoffgewinnung erfolgt im Feld Altenau seit 1995 auf der Grundlage von 

Hauptbetriebsplänen. Im Jahr 2003 wurde durch das Landesbergamt Brandenburg der Planfeststellungs-

beschluss zum Rahmenbetriebsplan von 2003 zugelassen. Dieser umfasst 

- die Rohstoffgewinnung auf einer Fläche von ca. 107 ha, 

- die Genehmigung für die Herstellung eines Gewässers infolge der Kiessandgewinnung unter 

Freilegung des Grundwassers und 

- die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Kiesaufbereitungsanlage ein-

schließlich Brecher. 

 

Gegenwärtig erfolgt der Abbau im Kiessandtagebau Altenau innerhalb des Bewilligungsfeldes unmittelbar 

östlich von Altenau. Entsprechend der bisherigen Planung wird der Abbau Richtung Osten vorangetrie-

ben, wobei das projektierte Abbaufeld eine in Ost-West-Richtung gestreckte Form mit einer durchschnitt-

lichen Länge von 2,2 km und einer maximalen Breite von 550 m besitzt. 

Geplant sind nunmehr 

- die Errichtung eines Gleisanschlusses an der östlichen Grenze des Bewilligungsfeldes, 

- die Errichtung einer weiteren Aufbereitungsanlage in diesem Bereich für die direkte Produkt-

bereitstellung, 

- eine Erweiterung des projektierten Abbaufeldes in Nord- und in Südrichtung bis an die Bewil-

ligungsgrenzen unter weiträumiger Aussparung der bewohnten Südwestecke (unverritzte po-

tentielle Abbaufläche rund 210 ha) sowie 

- die Verspülung nicht verwertbarer Bestandteile. 
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3.3 Schutzgebiete 

Das Gelände wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich (Ackerbau) genutzt. Eine Übersicht der nationa-

len Schutzgebiete nach § 23 bzw. 26 BNatSchG [1] vermittelt . Die Darstellung der Natura 2000-

Schutzgebietskulisse im Umkreis des Kiessandtagebaus Altenau erfolgt in Anlage A 8.2.1. 

Abbildung 3: Nationale Schutzgebiete  im Umkreis des Kiessandtagebaus Altenau 

 

In der näheren Umgebung befinden sich westlich des Abbauvorhabens das FFH-Gebiet Elbe (DE 2935-

306; 1322,24 ha) und das FFH-Gebiet Elbdeichvorland Mühlberg-Stehla (DE 4545-302; 204,83 ha). Der 

Abstand zu diesen Gebieten beträgt mehr als 2,5 km. Im Osten grenzt direkt das FFH-Gebiet Gohrische 

Heide (DE 4545-303; 235,17 ha) an die Bahnstrecke an und liegt somit in unmittelbarer Nähe zum Ab-

baugebiet. Dieses Gebiet ist auch gleichzeitig Naturschutzgebiet (ID 4545-501). Auf sächsischer Seite 

finden östlich der Bahnstrecke sowohl das FFH-Gebiet als Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain 

(DE 4545-304) als auch namensgleich das NSG (D 95) seine Fortsetzung. 
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Im Nordwesten liegt das LSG Elbaue Mühlberg (Gebiet-ID 4545-603). Es liegen hier jedoch keine Über-

schneidungen vor und die Entfernung beträgt etwa 2,5 km. Die beschriebenen Gebiete liegen rechtselbig 

im Bundesland Brandenburg. 

Linksseitig der Elbe (Freistaat Sachsen) befindet sich zwischen Mühlberg und Schöna im gesamten Elb-

talbereich das FFH-Gebiet Elbtal (DE 4545-301). In der weiteren Umgebung befindet sich das FFH-

Gebiet Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz (DE 4342-301). 

Das Vogelschutzgebiet (SPA, Special Protection Area) Gohrischheide (DE 4545-451; 3.361,56 ha) liegt 

an der Südostecke des Bergwerksfeldes in einer Mindestentfernung von ca. 90 m. Das SPA-Gebiet „Elb-

tal zwischen Schöna und Mühlberg“ (DE 4545-452) befindet sich in einer Mindestentfernung von ca. 

3,0 km zum Vorhabensgebiet, das SPA-Gebiet „Elbaue und Teichgebiete bei Torgau“ (DE 4342-452) in 

einer Mindestentfernung von ca. 4,7 km. 

Südlich grenzt das Bewilligungsfeld an seiner SW-Ecke direkt an das Trinkwasserschutzgebiet der Was-

serfassung Fichtenberg, Zone III (WSG-ID 7339) (vgl. Anlage 1.4 zum Rahmenbetriebsplan). Momentan 

beträgt der minimale Abstand zum projektierten Abbaufeld des am 15.09.2003 zugelassenen obligatori-

schen Rahmenbetriebsplanes ca. 250 m. 

3.4 Bisherige Kenntnisse zum Einfluss des Kieswerkes auf Natur und Land-
schaft im Umfeld 

Bisherige Erkenntnisse über negative Auswirkungen des Kieswerkes auf das Umfeld liegen zurzeit nicht 

vor. 
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4 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 

Eine Flächeninanspruchnahme findet innerhalb des FFH-Gebietes nicht statt. Die Entfernung zum Vor-

haben beträgt ca. 3 km. Ein direkter Verlust von FFH-Lebensraumtypen kann somit ausgeschlossen wer-

den. Es ist jedoch zu prüfen, ob Wirkungen des Vorhabens in das FFH-Gebiet hineinwirken können.  

4.1 Veränderungen im Wasserhaushalt 

Der Hauptvorfluter der Region ist die Elbe. Diese liegt etwa 3,5 km in westlicher Richtung vom Vorhaben 

entfernt. Dazwischen liegt der Baggersee (ehemals Werk IV) der Firma Elbekies Mühlberg. Die Mindest-

distanz beträgt ungefähr 3 km. In nordöstlicher Richtung liegen außerdem in ca. 1 km Entfernung die 

zwei Baggerseen vom Kieswerk Mühlberg Ziegeleigrube (Elbekies GmbH). Durch Altenau, in unmittelba-

rer Nähe des Bewilligungsgebietes, fließt die „Alte Elbe bei Mühlberg“ (Mindestabstand zur Abbaufläche 

ca. 400 m). 

In der näheren Umgebung befinden sich keine sonstigen Oberflächengewässer, woraus sich schließen 

lässt, dass es durch das Gesamtvorhaben zu keiner weiteren direkten Beeinträchtigung durch Inan-

spruchnahme von Gewässern kommt. 

Der aktuelle Wasserspiegel des Baggersees liegt bei etwa 88 m NN. Die Daten des Sees nach Abbau-

ende werden folgende sein: 

- Länge: ca. 2000 m 

- Breite: ca. 1000 m 

- Fläche: ca. 190-200 ha 

Der Grundwasserflurabstand beträgt im Gebiet des Vorhabens ca. 4-5 m. Der Grundwasserleiter steht im 

direkten Kontakt zur Elbe. Der Kiessee wird vom Grundwasser durchströmt. Dadurch liegt der Grundwas-

serleiter offen, was zu einer erhöhten Verdunstung und somit einer geringeren Grundwasserneubildung 

führt. In Bezug auf das Gesamtgrundwassersystem wirkt sich diese leicht verringerte Grundwasserneu-

bildung aber nicht erheblich negativ aus, da die Vorhabensfläche in Bezug auf den gesamten Grundwas-

serleiter nur eine sehr geringe Fläche ausmacht.  

Die hydrogeologische Modellierung ergab folgende Situation nach Abbauende: Das Grundwasser senkt 

sich im Bereich des Vorhabens um maximal 0,35 m (+/- 0,1 m) am östlichen Ende ab. Im Bereich der 

Bergfeste, die den alten und den neuen Tagbauteil abtrennt, erhöht sich der Wasserspiegel um maximal 

0,2 m (+/- 0,1 m). Aus Abbildung 4 wird ersichtlich, dass die Reichweite dieser Absenkung bzw. Erhö-

hung nicht bis zur Elbe reicht und somit nicht geeignet ist, das Grundwasserströmungsregime bzw. den 

Grundwasserzufluss zur Elbe zu beeinflussen.  
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Abbildung 4: Grundwasserabsenkungen und -erhöhungen nach Einstellung des Betriebes 

 

Somit hat das Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des betrachteten 

FFH-Gebietes. 

4.2 Lärm-, Staub- und Stoffimmissionen 

Durch das Abbauvorhaben kommt es zu keiner Umweltverschmutzung, da die Gewinnung als Nass-

schnitt erfolgt. Bei der Vorfeldberäumung und anfallenden Erdarbeiten kann es zu kurzzeitigen Staube-

missionen kommen. Lärmemissionen sind ebenso stark begrenzt, da sowohl der Einsatz von 

Schwimmbaggern als auch der geplante Kiestransport mittels Bandanlage geräuscharm sind. Auch Vib-

rationen, die über den Boden übertragen werden, werden somit ausgeschlossen. Derartige Einflüsse des 

Vorhabens können auch aufgrund der Entfernung (ca. 3 km) zu dem behandelten FFH-Gebiet ausge-

schlossen werden. 

Wassergefährdende Stoffe werden nur in geschlossenen Kreisläufen genutzt. Durch einen sorg- und 

sparsamen Umgang mit den Betriebsstoffen und Arbeitsmitteln wird der anfallende Abfall gering gehal-

ten. Bei der Entsorgung werden die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der 

betreffenden Verordnungen eingehalten. 
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Eine Stoffimmission und -emisson (wie z.B. Stickstoff, Schwefel usw.) kann ausgeschlossen werden. Bei 

dem Vorhaben handelt es sich um ein Kieswerk, bei dem nur mineralische und inerte Stoffe abgebaut 

und keine abbaufördernden Chemikalien bzw. wasser- und bodengefährdende Stoffe eingesetzt werden. 

Der Stoffhaushalt des FFH-Gebietes wird somit nicht beeinflusst. 

Durch festgelegte Anfahrts- Abfahrtswege, Anpassung der Fallhöhen, Kapselung relevanter Bauteile und 

Anfeuchten des Abbau- und Haldenmaterials wird die Staubentwicklung minimiert.  

Ähnlich verhält es sich mit der Lärmbelastung und –ausbreitung. Die Hauptlärmquellen sind die Verlade- 

und Abkippbereiche und die Lastkraftwagen. Diese Quellen liegen in der Kiesgrube unterhalb der Gelän-

deoberkante. Somit wird der Lärm gedämpft. Das FFH-Gebiet und die damit verbundenen Erhaltungszie-

le werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
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5 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte  

Im Rahmen der Betrachtung kumulativer Wirkungen mit anderen Plänen und Projekten ist zu prüfen, ob 

von dem geplanten Vorhaben Wirkungen ausgehen, die in Addition mit anderen Plänen und Projekten zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des jeweiligen Natura 2000-Gebietes führen kön-

nen. Relevant sind dabei ausschließlich die kumulativen Beeinträchtigungen, zu welchen das geprüfte 

Vorhaben selbst beiträgt.  

Da das geprüfte Vorhaben selbst keine Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes aus-

löst, können keine Kumulationseffekte mit Beeinträchtigungen eintreten, die eventuell von anderen Plä-

nen und Projekten ausgehen. Andere Pläne und Projekte sind damit für diese Betrachtung nicht relevant. 

 

Ungeachtet des dargestellten Sachverhaltes erfolgt im Rahmen des Hydrogeologischen Gutachtens für 

die Antragsunterlagen zum bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren für den Kiestagebau Altenau (vgl. 

Anlage 4.4 des Rahmenbetriebsplanes) die Berücksichtigung benachbarter Vorhaben.  

Durch die Berger Rohstoffe GmbH selbst sind am Standort Altenau keine weiteren Projekte geplant. 

Benachbart zum Vorhaben Altenau  

- sind jedoch weitere Kiessandtagebaue vorhanden und 

- liegen weitere Bergbauberechtigungen vor.  

Nachfolgende Abbildung (vgl. Abbildung 5) als Auszug des Gutachtens „Untersuchungen zur Raumbelas-

tung durch den vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Mühlberg“, erarbeitet durch das Pla-

nungsbüro Froelich & Sporbeck im Auftrag der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder 

Berlin und Brandenburg [5], gibt einen Überblick dazu.  

Nächstgelegen dem Tagebau Altenau befinden sich folgende Berechtigungsfelder (B): 

Nr. Vorhaben Entfernung Planungsstand 

B01 Kosilenzien ca. 2,6 km im Zulassungsverfahren 

B04 Mühlberg Werk II mit Süderweiterung ca. 1,3 km laufender Betrieb  

- Süderweiterung ca. 1,2 km im Zulassungsverfahren 

B06 Neuburxdorf ca. 2,5 km von BVVG zum Verkauf ausgeschrie-

ben 

B07 Mühlberg Hauptlagerstätte ca. 1,2 km keine verfestigte Planung (Scoping) 

Die Bergwerksfelder Neuburxdorf und Mühlberg/Hauptlagerstätte sind für weitere Betrachtungen nicht 

relevant, da für diese keine verfestigten Planungen vorliegen. 
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Abbildung 5: Übersicht Kiessandgewinnung im Raum Mühlberg [5] 

 

Für das Hydrogeologische Gutachten wurde der Modellrand wie folgt definiert: 

- Westgrenze entlang der Elbe,  

- Südgrenze Zeithain – Glaubitz, weiter parallel nach Norden der Grödel-Elsterwerdaer Floß-

kanal 

- Ostgrenze gebildet durch die Kleine Röder im weiteren Verlauf nach Norden 

- Nordgrenze: Bogen nördlich von Kröbeln, welcher die Ortslagen Kosilenzien, Neuburxdorf, 

Langenrieth und Brottewitz umschließt und zur Westgrenze Elbe verläuft 

Der Modellraum erstreckt sich somit 15.9 km von Westen nach Osten und 17 km von Süden nach Nor-

den. Die Fläche beträgt 178,5 km².  

Das Modell prognostiziert im Bereich des Ostufers des östlichen Baggersees Altenau eine Grundwasser-

absenkung von etwa 0,35 m. Die Grundwasserfließrichtung ist nach WNW zur Elbe gerichtet. Damit sind 

keine summarischen Wirkungen aus dem nordwestlichen Tagebau Mühlberg Werk II einschließlich der 

Süderweiterung zu erwarten. Gleiches trifft auf das Vorhaben Kosilenzien, welches nordwestlich des 

Kiessandtagesbaus Altenau liegt, zu. 
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6 Fazit 

Der geplante Abbau wird keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes bewirken. Die 

Gründe sind folgende: 

- eine Flächeninanspruchnahme von Biotopflächen findet nicht statt 

- durch das Vorhaben verursachte erhebliche Immissionen sind nicht zu befürchten 

- eine erhebliche Grundwasserbeeinflussung findet nicht statt 

Eine weitergehende FFH-Verträglichkeitsprüfung ist somit nicht erforderlich. 
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